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Merkblatt und Richtlinien 
fiir die Teilnehmer, die Ausrtistung und den Betrieb 

von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen 
bei Brauchtumsveranstaltungen im Land kreis Regen 

Vorbemerkungen 

Fiir alle Fahrzeuge, die am offentlichen StraBenverkehr teilnehmen, gelten grundsitzlich 
die einschlagigen Regelungen des StraBenverkehrsrechts — insbesondere die 
Vorschriften der FZV, StVZO und StV0 sowie die diese erganzenden Regelungen. 

Durch die zweite Verordnung Ober Ausnahmen von straBenverkehrsrechtlichen 
Vorschriften vom 28. Februar 1989 (2. StVR-AusnahmeVO) sind jedoch unter 
bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen von der StVO, StVZO und der 
Fah rerlau bn is-Verord n ung zugelassen. 

Geltungsbereich  

Das Merkblatt gilt entsprechend der 2. StVR-Ausnahme-VO 

• fur alle Fahrzeuge, wenn sie auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen eingesetzt 
werden 

• fur Zugmaschinen, wenn sie 
I. auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen 
2. auf den Zu- und Abfahrten zu diesen Anlassen verwendet werden. 
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Wortlaut des Merkblattes 

I. Zulassungsvoraussetzungen 

1.1 Zulassung von Fahrzeugen (§§ 1 if. FZV) 

Mit Ausnahme von Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Flochstgeschwindigkeit bis 6 lcm/h 
muss fill- jedes Fahrzeug, das auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen und Faschingszugen 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 der 2. StVR — Ausnahme — VO) eingesetzt wird em n Kennzeichen zugeteilt 
und eine Zulassungsbescheinigung ausgefertigt sein (§ 3 Abs. 1 FZV). Em n entsprechender 
Nachweis (Zulassungsbescheinigung) muss mitgefiihrt werden. 

Fur Fahrzeuge, die auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen und Faschingszugen (§ 1 Abs. I 
Nr. 1 der 2. StVR — Ausnahme — VO) eingesetzt werden und die mit An — oder Aufbauten 
versehen sind, erlischt die Zulassungsbescheinigung nicht, sofern die Verkehrssicherheit nicht 
beeintrachtigt wird. 
Fahrzeuge, die wesentlich verandert wurden und auf denen Personen befordert werden, 
mussen von einem amtlich anerkannten Sachverstandigen begutachtet werden. 

Sofern bei Brauchtumsveranstaltungen, wie z. B. Faschingsziigen, Kraftfahrzeuge eingesetzt 
werden sollen, die Ober keine Zulassungsbescheinigung verfligen, 1st dies nicht nach § 3 FZV 
moglich. Die gilt insbesondere fur sog. „Fun — Fahrzeuge", die durch Eigenbau oder tells 
kuriose Umbauten Aufsehen erregen sollen. Fur die Verwendung dieser Fahrzeuge bei 
Brauchtumsveranstaltungen 1st grundsatzlich die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von 
der Zulassungspflicht nach § 70 Abs. 1 Ziff. 2 StVZO i. V. m. § 13 Abs. I Ziff. 1 der 
Verordnung ilber Zustandigkeit im Verkehrswesen durch das Landratsamt / die Regierung 
moglich. Ungeachtet der Erfordernisse der pflichtgemaBen Ermessensausubung kommt die 
Ertellung von Ausnahmegenehmigungen unter folgenden Voraussetzungen in Betracht: 

• In entsprechender Anwendung von § 1 Abs. la Satz 2 der Zweiten Verordnung iiber 
Ausnahmen von straBenverkehrsrechtlichen Vorschriften 1st es erforderlich, dass 
zuvor durch em n Gutachten einer amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Pri.ifers 
fur den Kraftfahrzeugverkehr bescheinigt wird, dass keine Bedenken gegen die 
Verkehrssicherheit der Fahrzeuges auf den fraglichen Brauchtumsveranstaltungen 
bestehen. 

• Die Ausnahmegenehmigung gilt nur fur die Brauchtumsveranstaltung selbst, nicht 
jedoch fur die Fahrt dorthin und die Fahrt zurack. Das Fahrzeug darf nur im 
abgesperrten Bereich des Zugweges bewegt werden. 

• Die Ausnahmegenehmigung erlischt mit Ende der Saison der Brauchtumsveranstaltung 
(z. B. mit Faschingsende). 

• Der ortliche Geltungsbereich der Ausnahme 1st grundsatzlich auf Bayern zu 
beschranken (§ 70 Abs. 3 StVZ0). Mit Zustimmung der zustandigen Behorde anderer 
Bundeslander kann der Geltungsbereich auf deren Zustandigkeitsbereich erstreckt 
werden. 



• Die Zuteilung von roten Kennzeichen oder Kurzzeitkennzeichen I. S. von § 28 StVZO 

erscheint nicht erforderlich und auch nicht angebracht, da damit nur Probe -, Prufungs 

— und Oberfiihrungsfahrten durchgefiihrt werden konnen. Eine hinreichende 

ldentifizierbarkeit des Fahrzeuges ist jedoch sicherzustellen. 

• Die Ausnahmegenehmigung ist wahrend der Brauchtumsfahrt mitzufiihren. 

• Fur die Ausnahmegenehmigung soli eine Gebiihr am unteren Rand des 
Gebiihrenrahmens erhoben werden. 

• Fur den Einsatz des Fahrzeuges ist eine Haftpflichtversicherung nachzuweisen. 

Nach der Zweiten Verordnung Ober Ausnahmen von StraBenverkehrsrechtlichen 
Vorschriften gelten land — und forstwirtschaftliche Zugmaschinen (bauartbestimmte 
Hochstgeschwindigkeit max. 60 km/h) im Rahmen dieser Veranstaltung als von den 
Vorschriften des Zulassungsverfahren nach § 3 Abs. I FZV ausgenommen, wenn 

• flit-  jedes der eingesetzten Fahrzeuge eine Betriebserlaubnis erteilt und hieriiber 

mindestens em n in § 2 FZV genannter Nachweis ausgestellt ist. 

• fur jede eingesetzte Zugmaschine em n eigenes amtliches Kennzeichen zugeteilt und 

lesbar angebracht ist. 

Andernfalls sind die Fahrzeuge mit einem roten Kennzeichen zu versehen. Dies gilt auch ftir 
andere eingesetzte Fahrzeuge, die nicht zugelassen sind. Fahrzeuge in nicht zulassungsfdhigem 
Zustand, insbesondere Eigenbauten, durfen nicht mit roten Kennzeichen bewegt werden. Sie 
sind (z. B. Tiefladern) zum Zug zu iTherfiihren. 

Bei An — und Abfahrten zum Umzug sind bei den Fahrzeugen alle lichttechnischen 
Einrichtungen von An — und Umbauten freizuhalten. 

2. Technische Voraussetzungen far Anhanger und Zugfahrzeuge 

2.1 Bremsausriistung (§ 41 StVZO) 

Die Fahrzeuge miissen entsprechend den Vorschriften der StVZO grundsatzlich mit einer 
Betriebsbremse und einer Feststellbremse ausgeriistet sein. 

Abweichungen sind beschrankt auf ortliche Einsatze moglich, sofern em n amtlich anerkannter 
Sachverstandiger die Ausnahme beftirwortet und die zustandige SteIle eine Genehmigung 
erteilt. 

2.2. Verkehrs — und Betriebssicherheit 

Die Fahrzeuge miissen verkehrs- — und betriebssicher sein und den besonderen 
Anforderungen dieser Veranstaltung entsprechen. Die Fahrzeuge durfen beim Umzug nur mit 
Schrittgeschwindigkeit fahren. 



Am Fahrzeug angebrachte Aufbauten alien die Sichtverhaltnisse fiir den Fahrzeugfiihrer und 

die Lenkfahigkeit des Fahrzeuges nicht beeintrachtigen. 

2.3 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen (§ 43 StVZO) 

Es dUrfen nur Verbindungseinrichtungen in amtlich genehmigter Bauart verwendet werden. 

UnsachgemaBe Anderungen oder Reparaturen sowie Beschadigungen sind nicht zulassig. 

In besonderen Fallen ist eine fachlich vertretbare Anderung einer Zugdeichsel zulassig, sofern 
die Anderung durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen positiv begutachtet und von 
der zuseindigen SteIle genehmigt wurde (entsprechend § 19 Abs. 2 u. 3 StVZO). 

Wahrend der Umzugsteilnahme muss durch die Begleitpersonen oder auch durch eine 
technische Vorrichtung gewahrleistet sein, dass keine Person zwischen Zugfahrzeug und 

Anhanger gelangen kann. 

2.4 Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte (§ 32 und § 34 StVZO) 

Es 1st darauf zu achten, dass 

• die Gesamthohe von 4 m und 

• die Gesamtbreite von 2,5 m nicht aberschritten wird (§ 22 StVZO) 

Das Beriihren von Oberleitungen mit ausgestreckter Hand muss ausgeschlossen sein. 

Bei Verwendung der Fahrzeuge auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ I Abs. I Nr. I 
der 2. StVR — Ausnhame — VO) dUrfen die gemaB § 32 und § 34 StVZO zulassigen 
Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte der Fahrzeuge Uberschritten werden, wenn 
keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit auf diesen Veranstaltungen bestehen. 

Die Unbedenklichkeit 1st vom amtlich anerkannten Sachverstandigen im Gutachten zu 
bescheinigen. 

2.5 Rader und Reifen (§ 36 StVZO) 

Die Tragfahigkeit in Abhangigkeit der zulassigen 1-18chstgeschwindigkeit muss gegeben sein. 

2.6 Sicherheitsvorkehrungen fiir die Personenbeforderung (§ 21 StV0) 

Auf den Zu — und Abfahrten durfen sich auf den Ladeflachen keine Personen befinden. 

Fahrzeuge, auf denen Personen befordert werden, mussen mit rutschfestem und sicheren 
Stehflachen, Haltevorrichtungen, Gelandern bzw. Brustungen und Ein — bzw. Ausstiegen im 
Sinne der Unfallverkitungsvorschriften ausgerUstet sein. 



Beim Mitfiihren stehender Personen 1st eine Mindesthohe der Brustung von 1000 mm 

einzuhalten. Beim Mitfiihren von sitzenden Personen oder Kindern (z. B. 

Kinderprinzenwagen) 1st eine Mindesthohe von 800 mm ausreichend. 

Sitzbanke, Tische und sonstige Auf— und Einbauten mussen mit dem Fahrzeug fest verbunden 
sein. Die Verbindungen mussen so ausgelegt sein, dass sie den ublicherweise im Betrieb 

auftretenden Belastungen standhalten. 

Ein — und Ausstiege sollten moglichst hinten bezogen auf Fahrtrichtung angeordnet sein. Auf 
keinen Fall durfen sich Ein — und Ausstiege zwischen zwei miteinander verbundenen 

Fahrzeuge befinden. 

Fur jede Person muss eine befestigte Sitzflache vorhanden sein. 

Die beforderten Personen mlissen nach oben in Unterfiihrungen und gegen 
Starkstromleitungen abgesichert sein. 

Beim Mitfiihren von Kindern auf Ladeflachen von Fahrzeugen muss mindestens eine geeignete 

erwachsene Person als Aufsicht vorhanden sein. 

2.7 Lichttechnische Einrichtungen (§ 49a ff. StVZO) 

Die vorgeschriebene oder fur zulassig erklarten lichttechnischen Einrichtungen miissen an 
Fahrzeugen, die auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ I Abs. 1 Nr. I der 2. StVR — 
Ausnhame — VO) eingesetzt werden, vollstandig vorhanden und betriebsbereit sein. 

Dies gilt nicht wahrend Ortlicher Brauchtumsveranstaltungen, die auf fur den Ubrigen Verkehr 
abgesperrten Strecken stattfinden (z. B. RosenmontagszLige). 

3. Betriebsvorschriften und Zugzusammenstellung 

3.1 Zulassige Hochstgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift) 

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt: 

• 6 km/h bei Fahrzeugen ohne Betriebserlaubnis, Fahrzeugen mit besonders kritischem 
Aufbau und Fahrzeugen, auf denen Personen stehend befordert werden; 

• 25 km/h bei Fahrzeugen, auf denen Personen sitzend befordert werden, Fahrzeugen, 
die aufgrund technischer Anforderungen (siehe Abschnitt 2) fur eine hohere 
Geschwindigkeit nicht zugelassen sind sowie Fahrzeugkombinationen bestehend aus 
Zugmaschine und Anhanger(n). 

• Auf den Zu — und Abfahrten max. 25 km/h 



Die jeweils zulassige Hochstgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift) ist durch emn 
Geschwindigkeitsschild nach § 58 StVZO) auf der Ruckseite der Fahrzeuge bzw. 
Fahrzeugkombinationen anzugeben. Die gilt nicht wahrend ortlicher 
Brauchtumsveranstaltungen, die auf fur den Librigen Verkehr abgesperrten Strecken 
stattfinden (z. B. Rosenmontagsziige). 

3.2 Versicherungen 

Fiir jedes eingesetzte Fahrzeug muss eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung bestehen, die 
die Haftung fiir Schaden abdeckt, die auf dem Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen der 2. StVR — 
Ausnahme — VO zurLickzufiihren sind und im Rahmen der Veranstaltung entstehen konnen. 

3.3 Zugzusammenstellung 

Anhanger durfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mitgefiihrt werden, die hierfur geeignet sind. 

Voraussetzung fur die Eignung sind insbesondere: 

• das zul. Gesamtgewicht, die zul. Hinterachslast, die zul. Anhanglast und die zul. 
Stutzlast am Kupplungspunkt des Zugfahrzeuges mlissen ausreichend sein, urn den 
Anhanger mitfiihren zu konnen (siehe Anlage im Fz — Schein und in der 
Betriebsanleitung bzw. im Gutachten; 

• die Anhangekupplung des Zugfahrzeuges muss fur die aufzunehmende Anhanglast und 
Stikzlast sowie fLir die Aufnahme einer entsprechenden Zugose des Anhangers 
geeignet sein; 

• die Fahrzeugkombination muss die vorgeschriebene Bremsverz5gerung erreichen. Es 
wird unterstellt, dass die vorgeschriebene Bremsverzogerung erreicht wird, wenn der 
Bremsweg vom Zeitpunkt der Bremsbetatigung bis zum Stillstand der 
Fah rzeugkombination in Abhangigkeit der bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit des 
Zugfahrzeuges folgende Werte nicht iibersteigt: 

Bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit des 
Zugfahrzeuges Bremsweg htichstens 

20 km/h 6,5 m 
25 km/h 9,1 m 
30 km/h 12,3 m 
40 km/h 19,8 m 

• die Anforderungen an die Bremsanlagen von Zugfahrzeug und Anhanger entsprechend 
Abschnitt 2.1 sind zu erfü lien. 

Fur die auBere Sicherheit der Fahrzeuge (Lkw, Zugmaschine, Anhanger) muss eine 
Seitenverkleidung vorhanden sein, deren bauliche Ausfiihrung der Abb. 1 entspricht. Die 
Seitenverkleidung muss so widerstandsfahig sein, dass sie auch auf starken Druck nicht 
nachgibt und darf hochstens 20 cm iiber dem Boden enden. 



Hinter Zugmaschinen darf nur em n Anhdnger mitgefiihrt werden, es sei denn, es wurde von 

der Erlaubnisbehorde etwas anderes ausdrucklich genehmigt. 

Anhanger auf deren Ladeflachen Personen befordert werden, miissen mindestens zweiachsig 
sein und an der gelenkten Achse einen Drehkranz (Schutz gegen seitliches Abkippen) haben. 

4. Voraussetzungen fur die Fahrzeugfiihrer 

4.1 Mindestalter 

Das Mindestalter fiir die Fahrzeugfiihrer betragt 18 Jahre. 

4.2 Fithrerschein (§ 5 StVZO, § 6 FeV) 

Zum Fiihren von Zugmaschinen bis 32 km/h bauartbedingter Hochstgeschwindigkeit 

und Anhanger(n), die auf Einsatzen im Rahmen der 2. StVR — Ausnahme — VO gefuhrt 

werden, berechtigt — abweichend von § 6 Abs. 1 FeV — die Fahrerlaubnis der Klasse L 

(Klasse 5 gema13 StVZO in der bis zum 31.12.1998 geltenden Fassung). 

Der Fiihrerschein 1st mitzufahren.  

4.3 Alkohol und andere berauschende Mittel 

Der Veranstalter hat das Recht augenscheinlich Betrunkene oder andersartig beeintrachtigte 
Personen von der Veranstaltung kurzfristig auszuschlieBen. 

Der Fahrzeugfiihrer muss korperlich und geistig geeignet sein. 

Fiir den Verantwortlichen / Fahrer gilt em n striktes Alkoholverbot wahrend der Veranstaltung. 
Hinweis: 0,5 Pro:vale — Grenze 



Wer em n Kraftfahrzeug im StraBenverkehr mit 0,5 Promille oder mehr fart, handelt 
ordnungswidrig und somit rechtswidrig und muss mit den entsprechenden Rechtsfolgen 
rechnen. Es 1st nicht erforderlich, dass bei der Promillefahrt irgendwelche 
Ausfallerscheinungen zu Tage treten. Allein das Fiihren eines Kraftfahrzeuges mit 0,5 PromiIle 
oder mehr reicht fur die Tatbestandsverwirklichung aus. Kleinkraftrader, Mopeds und Mofas 
sind Kraftfahrzeuge im Sinne des gesetzlichen Tatbestands, nicht hingegen Fahrrader. 

Dies gilt bei der Teilnahme am StraBenverkehr nach dem Konsum anderer berauschender 
Mittel entsprechend. 

(§ 3 16 StGB Trunkenheit im Verkehr, § 3 I 5 c StGB Gefahrdung des StraBenverkehrs) 

5. Regeln und Gesetze wahrend der Veranstaltung 

5.1 Verantwortung 

Fur jede teilnehmende GruPpe muss eine verantwortliche Aufsichtsperson bestimmt sein. 
Abschnitt 4.3 1st bindend. 

5.2 Mitfiihren von Gegenstanden 

Beim Mitfuhren von Gegenstanden haben die Teilnehmer des Umzuges darauf zu achten, dass 
andere Personen nicht verletzt werden. Das VVerfen von Feuerwerkskorpern 1st zu verbieten 
und mit Nachdruck zu unterbinden. Das Abwerfen oder Verteilen von Konfetti, unverpackten 
Lebensmitteln, Reklamezetteln, Zeitschriften u. a. sowie das Mitfiihren von Lautsprechern zu 
Reklamezwecken, ebenso das Spritzen von Flussigkeiten 1st untersagt. 

5.3 Mitfiihren von Tieren 

Mitgefuhrte Pferde oder Gespanne, sowie Hunde (angeleint) sind ausschlieBlich von 
fachkundigen Personen zu fiihren. 

5.4 Jugendschutzgesetz 

Das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Offentlichkeit 1st zu beachten. Kinder unter 10 
Jahren mussen von einem Erziehungsberechtigten im Sinne des § I Abs. 4 des genannten 
Gesetzes begleitet werden. 

5.5 Einhaltung des Jungendschutzgesetzes 

Auf der neuesten ministerialen Vorgaben und Vollzugshinweise zum Jugendschutz werden die 
Teilnehmer von Umzugen eindringlich auf die Einhaltung des Jugendschutzes hingewiesen. 



Pm gesamten Bundesgebiet werden Jugendliche immer junger, welche regelmaBig und immer 
exzessiver Alkohol konsumieren. Besonders hoch ist der Missbrauch in der Faschingszeit und 
bei Faschingsumziigen. Gesundheitsrisiken fiir junge Menschen werden erheblich unterschatzt. 
Um dieser gefahrlichen Entwicklung entgegen zu wirken werden die Teilnehmer des 
Faschingsumzuges bzw. anderer Umziige um die Einhaltung folgender Punkte gebeten: 

• Wahrend des Umzuges ist die Abgabe von Alkohol durch Umzug Beteiligte an 
Zuschauer oder Passanten zu unterlassen, da hier keine Alterskontrolle moglich ist. 

• Fur die Teilnehmer des Umzuges greift ferner das Jugendschutzgesetz. Hiernach ist 
gem. § 9 JuSchG die Abgabe von Alkohol an Kinder und Jugendliche, insbesondere auch 
fur minderjahrige Mitwirkende, verboten. 

• An Kinder unter 16 Jahren diirfen in der Offentlichkeit keinerlei alkoholische Getranke 
angegeben werden. Harte Alkoholika (auch Alkopops) durfen erst an Personen ab 18 
Jahren abgegeben werden (§ 9 JuSchG). 

VerstoBe gegen das Jugendschutzgesetz konnen mit einer GeldbuBe geahndet werden. Die 
vorsatiliche Abgabe von Alkohol an Jugendliche stelIt einen Straftatbestand dar, der mit 
Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet wird. 
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